
Ein Service der Eider-Treene-Sorge GmbH

Förderprogramm

Bedingungen

Fördermittelgeber

Biodiversität im Tourismus
Das Land fördert Tourismusbetriebe in Schleswig-Holstein, die Lebensraum und 
Nistmöglichkeiten für Insekten oder Fledermäuse schaffen.

• Antragsberechtigt sind:
− Betreiber von Campingplätzen und 

touristisch genutzten Bauernhöfen
− Betreiber von Gaststätten und 

Beherbergungsbetrieben
− Lokale Tourismusorganisationen in SH

• Mehrwert für die Artenvielfalt durch die 
Maßnahme 

Zuwendungsanträge an das Tourismusreferat 
im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 
Arbeit, Technologie und Tourismus des 
Landes Schleswig-Holstein als 
Bewilligungsstelle

https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/ministerien-behoerden/VII/_startseite/Artikel2023/III/230814_biodiversitaet.html

